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GRÜNES LICHT FÜR DIE
GEODATEN-AUTOBAHN

Für die Arbeit von Ingenieuren und Architektinnen sind Pläne, Karten oder
digitale Geodaten essenziell. Das neue Geoinformationsgesetz des Bundes
wird die Verfügbarkeit von Geodaten wesentlich verbessern. Sie sollen
nach einheitlichen Standards verwaltet und über benutzerfreundliche,
digitale Plattformen allen Interessierten zugänglich werden. Hilfreich wird
insbesondere sein, dass die wichtigsten öffentlich-rechtlichen
Eigentumsbeschränkungen eines Grundstücks digital abrufbar werden.

Geoinformationen sind orts- und raumbezogene Daten. Sie beschreiben die Gegebenheiten
eines Landes in Form von Koordinaten, Ortsnamen, Postadressen und anderen Angaben.

In praktisch allen Lebensbereichen werden sie immer wichtiger. 60 bis 80% aller politischen,
wirtschaftlichen und privaten Entscheidungen haben einen räumlichen Bezug. Im Alltag

greifen wir regelmässig auf Geoinformationen zu, oft ohne es zu realisieren, beispielsweise

bei der Nutzung von Stadtplänen, Adressverzeichnissen oder Navigationssystemen.

Geoinformationen sind auch eine unerlässliche Voraussetzung für eine gut funktionierende

direkte Demokratie, für transparente und nachvollziehbare Entscheidungen und für den
Einbezug der Bevölkerung in politische Geschäfte. Für eine nachhaltige Entwicklung sollten

Planungen und Beschlüsse immer auch ihre räumlichen Auswirkungen reflektieren. Nur mit

genauer Kenntnis des Raums, seiner Nutzung und Entwicklung lassen sich die Folgen von

Entscheiden extrapolieren. Mit Geoinformationen können die vielfältigen sozialen, natürlichen

und wirtschaftlichen Verhältnisse innerhalb eines geografisch definierten Gebietes realistisch
nachgebildet und analysiert werden. Auch in der Privatwirtschaft sind Geoinformationen

unentbehrlich: zum Beispiel im Marketing, in Logistik und Distribution, bei Investitionsentscheiden

oder der Standortwahl.

Das enorme politische und volkswirtschaftliche Potenzial macht Geoinformationen zu einem

erstrangigen Wirtschaftsgut von ähnlicher Bedeutung wie das Verkehrs- und Kommunikationsnetz

oder die Energie- und Wasserversorgung.

AUFWENDIGE BESCHAFFUNG VON PLÄNEN UND INFORMATIONEN
Im Bereich der Planung ist die Beschaffung von Geodaten oft mit einem hohen Zeitaufwand

verbunden. Da muss der Plan beim Geometer bestellt, beim Grundbuchamt der Eigentümer
abgeklärt, beim Raumplanungsamt die Bauzone notiert, der Bauabstand eingemessen, das

Weg- und Durchleitungsrecht lokalisiert und die Grenze der Schutzzone übertragen werden.

Vielleicht muss bei der Archäologie abgeklärt werden, ob das vermutete frühmittelalterliche

Gräberfeld bis auf das Grundstück reicht. Unvermeidbar ist der Gang zu den Städtischen

Werken und zum Betreiber von Gemeinschaftsantenne und Telefonnetz, wenn man vermeiden

will, beim Bau ein Kabel durchzuschneiden. Wenn noch Drainageleitungen vermutet

werden, ist auch noch ein Besuch beim Meliorationsamt fällig.

Auch in Verwaltungen wird heute noch ein Vielfaches an Zeit dafür aufgewendet, geeignete
Geodaten zu suchen, zu lesen und zu verstehen, als dafür, sie wirklich einzusetzen. In der

Bundesverwaltung bestehen Hunderte von verschiedenen Geodatensätzen – in digitaler oder
teilweise noch analoger Form – aus Bereichen wie Topografie, Geologie, Bodenkunde,
Gewässer, Luft, Klima, Flora und Fauna, Bevölkerung, Verkehr, Infrastruktur, Umwelt, Gesundheit,

Titelbild
Zwischenergebnis einer räumlichen Analyse von
Geodaten, bei der Siedlungsflächen und
Einzelgebäude je nach Häufigkeit eines bestimmten
Ereignisses – beispielsweise der Anzahl
aufgetretener Wasserschäden oder Einbrüche – mit
unterschiedlichen Farben dargestellt werden.
Aus der Ereignisdichte ergibt sich der Bedarf
für weitere Abklärungen
Bild: P. Jordan, Böhringer AG)

GLOSSAR
Geodaten, Geoinformationen: raumbezogene
Daten, die mit einem bestimmten Zeitbezug die
Ausdehnung und Eigenschaften bestimmter
Räume und Objekte beschreiben, insbesondere
deren Lage, Beschaffenheit, Nutzung und
Rechtsverhältnisse
Geobasisdaten: Geodaten, die im öffentlichen
Interesse und auf Grund eines rechtsetzenden
Erlasses des Bundes, eines Kantons oder einer
Gemeinde produziert und verwendet werden
Geodatenportal: Internetauftritt z.B. von Bund
und Kantonen, wo Geodaten angesehen (>
Darstellungsdienst) oder bezogen werden können
Geodienste: vernetzbare Anwendungen, welche
die Nutzung von elektronischen Dienstleistungen
im Bereich der Geodaten vereinfachen und
Geodaten in strukturierter Form zugänglich
machen

Darstellungsdienst WMS): Medium zur Auswahl

und zum kartografischen Darstellen von
Geodaten im Internet
Metainformationen: Informationen über Daten
hier Geodaten) als Beschreibung der zuständigen

Stelle, Aktualität, Qualität, Ausdehnung,
Bezugs- und Lieferbedingungen etc.
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02

01+02 Dank Geodaten lassen sich Städte bald virtuell besichtigen. Für die Erzeugung dieser 3D-Visualisierungen von Genf werden Luft- und Satellitenbilder

mit anderen Geodaten überlagert Bilder: www.sitg.ch)
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Wirtschaft, Raumplanung, Kunst und Kultur. Sie stammen aus unterschiedlichsten, nicht
vereinbaren Quellen. Hinzu kommen unzählige kantonale und kommunale Datenbestände

aus weiteren, nicht kompatiblen Informatikanwendungen.

AUFBAU EINER NATIONALEN GEODATEN- INFRASTRUKTUR
All diese Informationen wurden mit immensen Kosten erhoben, ihr Wert wird auf insgesamt
5 Milliarden Franken geschätzt. Doch um den Datenschatz zu heben, braucht es eine
benutzerfreundliche, vernetzte und dezentrale Plattform, die jederzeit und überall einen raschen

und kostengünstigen Zugang zu verlässlichen Geoinformationen gewährleistet – für die

Verwaltung, für die Wirtschaft, für alle. Für eine effiziente Nutzung des Datenschatzes fehlte

es bisher an einer gemeinsamen Politik auf Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene, an
einheitlichen Standards und Technologien und oft auch am Bewusstsein für die Wichtigkeit

von Geoinformationen.

2001 hat der Bundesrat aber nun eine «Strategie für Geoinformation beim Bund»1 beschlossen

und zwei Jahre später das zugehörige Umsetzungskonzept2 verabschiedet. Ein wesentliches

Ziel der Strategie ist, hochwertige Geoinformation für die Verwaltung, die Wirtschaft
und Private besser verfügbar zu machen. Das Umsetzungskonzept sieht den Aufbau einer

Nationalen Geodaten-Infrastruktur NGDI) vor. Sie soll sicherstellen, dass die bestehenden,

dezentral verwalteten Geodaten landesweit allen Interessierten einfach zugänglich werden,

laufend aktualisiert, in der richtigen Qualität und zu angemessenen Kosten. Dazu sollen

im Sinne einer Harmonisierung bundesrechtlich verbindliche Standards für die Erfassung,
Modellierung und den Austausch von Geodaten festgelegt und modernste Technologien

genutzt werden.

KOORDINATION DURCH NETZWERK E-GEO.CH

Koordiniert und gesteuert wird der Aufbau der NGDI durch das Netzwerk e-geo.ch. Es

vernetzt die im Bereich der Geoinformation tätigen Organisationen und Fachleute Abb. 5).

Trägerschaft von e-geo.ch sind der Bund über die interdepartementale Koordinationsgruppe

des Bundes für Geoinformation und Geoinformationssysteme [GKG-KOGIS]), die
Kantone vertreten durch die Konferenz der Kantonalen Geodaten-Koordinationsstellen

und GIS-Fachstellen [KKGEO], die Konferenz der Kantonalen Vermessungsämter [KKVA]

und die Kantonsplanerkonferenz [KPK]), die Gemeinden und Städte vertreten durch den

Gemeindeverband und den Städteverband) sowie die unter dem Dach der Schweizerischen

Organisation für Geo-Information SOGI) versammelten Vertreter der Privatwirtschaft, der
Schulen und der nichtkantonalen Verbände.

Zu den Aufgaben von e-geo gehören Abb. 6):
– Politisches Lobbying auf höchster Ebene

– Definition der grundlegenden Geoinformationen und -dienste, die von den Verwaltungen

bereitzustellen und nachzuführen sind
– Festlegen der benötigten Metainformationen vgl. Glossar S.18) und Gewährleistung der

Nachführung
– Bestimmung und Aufbau der erforderlichen technischen Infrastruktur

– Erstellung bzw. Anpassung der rechtlichen Grundlagen
– Erarbeitung und Durchsetzung verbindlicher Standards für Metadaten, Modellierung und
Datenaustausch

– Förderung der Aus- und Weiterbildung und der Forschung
– Entwicklung und Einführung einer gemeinsamen Tarifierungs- und Vertriebsstrategie

ERSTES LAND MIT GEOINFORMATIONSGESETZ
Den rechtlichen Rahmen für den Aufbau der NGDI bilden das Geoinformationsgesetz

GeoIG), das am 1. Juli 2008 in Kraft getreten ist, und seine Ausführungsverordnungen.3 Die
Schweiz ist das bisher einzige Land mit einem solchen Gesetz. Das GeoIG gilt für alle
geografischen Daten, die im Rahmen des Vollzugs der vielen existierenden Gesetzgebungen
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03 Geodaten lassen sich auch als virtuelle
3D-Flüge darstellen, indem Geländemodelle mit
Satelliten- oder Luftbildern und weiteren Daten
überlagert werden Bild: www.swisstopo.ch)
04 3D-Visualierung der Gefahrenkarte des
Kantons Nidwalden durch Überlagerung der
Gefahrenkarte mit einem Geländemodell
Bild: www.lis-nw.ch)

04

03

BEISPIELE FÜR
GEODATEN-ANWENDUNGEN

Luftbilder und 3D-Visualisierungen
Geodaten wie Luft- und Satellitenbilder sind
einfache und verständliche Planungsgrundlagen, in
denen man oft wichtige Details findet, die in einer
traditionellen Karte nicht enthalten sind. Sie werden

bei Web-GIS-Anwendungen oft als Hintergrund

verwendet und von zahlreichen Geoportalen
und privaten Dienstleistern angeboten.1

Satellitenbilder werden wegen ihres eher kleinen
Massstabs vorallem für regionale Fragestellungen
verwendet. Bei Luftbildern ermöglichen verschiedene

Flughöhen und Objektivbrennweiten Aufnahmen

in sehr unterschiedlichen Massstäben, die
auch höchsten Genauigkeitsansprüchen genügen.
Sie können das Messen vor Ort ersetzen, indem
sich Distanzen und bei zusätzlicher Verwendung
eines digitalen Geländemodells sogar Volumen
direkt ablesen lassen. Bilder, die von ihren Verzerrungen

befreit worden sind und somit über ihre
ganze Ausdehnung einen einheitlichen Massstab
aufweisen, werden als Orthobilder bezeichnet.
Sie können mit weiteren Geodaten überlagert
werden.
3D-Visualisierungen sind gerade in der Planung
wichtige Instrumente. Sie werden daher zunehmend

auch in Geoportalen angeboten oder auf
Wunsch realisiert Abb. 1, 2, 4). Mit Flügenkönnen

3D-Daten dynamisch visualisiert werden, indem
Geländemodelle mit Satelliten- oder Luftbildern,
Vektordaten oder anderen georeferenzierten Daten

überlagert werden. 3D-Flüge sind ein Mittel,
um raumbezogene Projekte dynamisch, ansprechend

und intuitiv zu präsentieren Abb. 3).Swisstopo

bietet auch digitale Panoramen DIGIRAMA)
an. Diese zeigen die Aussicht von einem beliebigen
Punkt innerhalb der Schweiz ohne Berücksichtigung

von Bebauung oder Bewuchs in einer
korrekten Bildgeometrie, zusätzlich ist die
vollautomatische Namensbeschriftung auf Basis von
SwissNames möglich.

Geoinformationssysteme GIS) für Planung,
Verkehr, Sicherheit und Erhaltungsmanagement
Im Verkehr sind GIS-Anwendungen heute nicht
mehr wegzudenken. In der Planung werden
Verkehrsmodelle und -simulationen verwendet, Leitund

Informationssysteme sorgen dafür, dass der
Verkehr optimal fliesst. Verkehrsinfrastrukturen
werden mit GIS visualisiert und verwaltet, ebenso
Leit- und Fahrgastinformationssysteme von
Transportunternehmungen. GIS sind heute für
Einsatzleitsysteme von Polizei und Ambulanz, beim Transport

gefährlicher Güter auf dem Schienen- oder
Strassennetz und als Tools zur Risikoabschätzung
bei Versicherungen selbstverständlich. Bei der
Analyse, der Bewertung und im Controlling von
Umwelt- und Raumplanungsfragen kommen eben¬

falls GIS zum Einsatz. Typische Anwendungen
sind die Analyse von Messdaten, die Simulation
von Ausbreitungen, die ökologische und/oder
ökonomische Optimierung von Standorten oder die
Visualisierung in 3D.
Der Unterhalt und die Sanierung von Infrastrukturwerken

wie Strassen, Wasser- und Abwasserleitungen

werden aufgrund derAltersverteilung in

dennächsten Jahrenein zentrales Thema sein. Um

der Alterung der Anlagen entgegenzuwirken, sollte
laufend in den Werterhalt investiert werden. Ein
Erhaltungsmanagement mit GIS gibt einen Überblick

über die erforderlichen finanziellen Mittel und
dient der strategischen Unterhalts- und
Sanierungsplanung, damit Ausgaben am richtigen Ort
und zum richtigen Zeitpunkt getätigt werden
können. Es liefert Entscheidungshilfen, sodass ein
effizientes und zielgerichtetes Vorgehen möglich
ist.Ein Erhaltungsmanagement mit GIS bildet auch
die Grundlage für die Koordination mit anderen
Werken.

Thomas Glatthard, dipl. Ing. ETH/SIA,
Beratender Ingenieur und Fachjournalist, Luzern,
thomas.glatthard@geosuisse.ch

Anmerkung
1 www.swisstopo.ch, www.swissphoto.ch
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Kontaktnetz
e-geo.ch

Geodienste

Forschung

Geobasisdatenkatalog

IGS,
geosuisse,
…

BAFU

KVU

diverse
Verbände

des Bundes erhoben und verwaltet werden Geobasisdaten des Bundesrechts). Eine

vollständige Liste all dieser Geobasisdaten des Bundesrechts findet sich im Anhang zur

Geoinformationsverordnung «Geobasisdatenkatalog»

KATASTER DER ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN EIGENTUMSBESCHRÄNKUNGEN
Mit dem GeoIG wurden auch die Grundlagen für den Kataster der öffentlich-rechtlichen

Eigentumsbeschränkungen ÖREB)4 geschaffen. Damit beschreitet die Schweiz Neuland.
Wer in der Schweiz Land besitzt, muss sich bei dessen Nutzung an Rahmenbedingungen
halten, die ihm der Gesetzgeber und die Behörden vorschreiben. Dabei sind eine Vielzahl

von Gesetzen, Verordnungen und behördlichen Einschränkungen – die sogenannten öffent-lich-

rechtlichen Eigentumsbeschränkungen ÖREB) – zu beachten. Die ÖREB haben sich

seit dem Zweiten Weltkrieg sukzessive entwickelt. Während Grundeigentümer vorher in der

Regel die volle Verfügungsgewalt über ihr Grundstück hatten, wurde das Grundeigentum

danach zunehmend durch öffentlich-rechtliche Bestimmungen eingeschränkt. Anfänglich

waren dies vor allem Bauordnungen, später kamen laufend Beschränkungen aus anderen
Bereichen Raumplanung, Umweltschutz, Gewässerschutz usw.) hinzu, wodurch die
Rechtssicherheit beim Grundeigentum reduziert wurde.

Aus- und
Weiterbildung

Geobasisdaten Metainformationen Grundlegende
Geodienste

Richtlinien und
Standards

Rechtliche
Grundlagen Tarifierungsstrategie

Strategie

e-geo.ch Steuerungs-Organ
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Koordination Bund

Ko
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ultati
v
Bund,

Kantone,

Fachorganisationen)

Planung Fachübergreifende
Koordination
und Technik
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ativ

ARE

Kantone
Kantonale Koordination

Gemeinden
Kommunale Koordination

Private und Organisationen
FSU, …

Geonormierung

NGN)

Arbeitsthemen

…

F a c h l i c h

AV Umwelt …

Op
erativ
NGDI)

05

06

05 Das Steuerungsorgan e-geo.ch vernetzt
die im Bereich Geoinformation tätigen
Organisationen und Fachleute und …

06 …steuert und koordiniert alle Elemente der
Nationalen Geodaten-Infrastruktur
Grafiken: swisstopo)
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Weil diese ÖREB nicht an einem Ort, sondern bei unterschiedlichen Behörden dokumentiert
sind, braucht es heute einen zeitaufwendigen Gang von Amt zu Amt, um alle
Eigentumsbeschränkungen eines bestimmten Grundstücks zu sammeln. Der neue Kataster wirkt dieser
unbefriedigenden Situation entgegen, indem er einen wesentlichen Teil der ÖREB systematisch

dokumentiert und zentral veröffentlicht. Der heutige, aus Grundbuch und amtlicher

Vermessung bestehende privatrechtliche Grundeigentumskataster wird um den Bereich der
ÖREB erweitert. Das erhöht die Rechtssicherheit beim Grundeigentum und im Hypothekenmarkt

und vereinfacht die Informationsgewinnung wesentlich.

Eine ÖREB besteht aus Plan und Reglement. Im Plan wird festgelegt, für welches Gebiet

eine bestimmte ÖREB beispielsweise eine Nutzungszone) gilt. Im Reglement beispielsweise

im Baureglement der Gemeinde) wird definiert, was die Einschränkung umfasst und
welche Auswirkungen sie hat. Diese Informationen werden künftig digital und analog erhältlich

sein.

EINFÜHRUNG IN ZWEI ETAPPEN BIS 2019
Bund und Kantone werden sich in die Führung des ÖREB-Katasters teilen und auch
gemeinsam die Kosten tragen. Der Bund wird die strategische Ausrichtung festlegen und die

minimalen Anforderungen an den Kataster bezüglich Organisation, Verwaltung, Harmonisierung,

Datenqualität, Methoden und Abläufen bestimmen. Er hat die Oberaufsicht über den
ÖREB-Kataster wie auch über die amtliche Vermessung) an das Bundesamt für
Landestopografie swisstopo) delegiert. Die Kantone organisieren die Führung des Katasters und

bestimmen die verantwortlichen Organe.

Der ÖREB-Kataster wird in zwei Etappen eingeführt: Bis 2015 werden zwei bis fünf Kantone,

die bis Ende dieses Jahres bestimmt werden, den Kataster aufbauen. Die restlichen Kantone

sollen von diesen Vorarbeiten profitieren und den Kataster anschliessend bis 2019

ebenfalls einführen.

Dr. Fridolin Wicki, Stv. Direktor swisstopo und Projektleiter GeoIG, Wabern, fridolin.wicki@swisstopo.ch

René Sonney, Leiter Geschäftsstelle e-geo.ch, Wabern, rene.sonney@swisstopo.ch

Anmerkungen
1 Strategie für Geoinformation beim Bund, 15. Juni 2001
www.swisstopo.ch > Dokumentation > Publikationen > KOGIS
2 Umsetzungskonzept zur Strategie für Geoinformation beim Bund, 16. Juni 2003
www.swisstopo.ch > Dokumentation > Publikationen > KOGIS
3 Rechtliche Grundlagen inklusive die Gesetzesbotschaft und erläuternde Berichte zu den Verordnungen

unter www.swisstopo.ch > über swisstopo > rechtliche Grundlagen. Der e-geo.ch-Newsletter
Nr. 20 liefert wertvolle Zusatzinformationen Bezug: www.e-geo.ch > Publikationen > Newsletter)
4 Weitere Informationen zum ÖREB-Kataster: www.cadastre.ch, wo auch Publikumsbroschüren zum

ÖREB-Kataster sowie zur amtlichen Vermessung erhätlich sind
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